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Bundes-Gesetzblatt
Norddeutfchen Bundes.
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(Nr. 1·.) Publikandum Vom 26. Juli 1867.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen:c.,
thun kund und fügenhiermit im Namen des NorddeutschenBundes zu wissen:

Nachdem die Verfassung des NorddeutschenBundes von Uns, Seiner

Majestätdem Königevon Sachsen, Seiner KöniglichenHoheit dem Großherzoges
von Hessenundf bei Rhein, Seiner KöniglichenHoheit dem Großherzogevon

Mecklenburg- Schwerin, Seiner KöniglichenHoheit dem Großherzogevon

Sachsen-Weimar-Eisenach,Seiner KöniglichenHoheit dem Großherzogevon

Mecklenburg-Strelitz,Seiner KöniglichenHoheit dem Großherzogevon Olden-
bng- Seiner Hoheit dem Herzoge von Braunschweigund Lüneburg, Seiner

Hoheit dem Herzogevon Sachsen-Meiningenund Hildburghausen,Seiner Hoheit
dem HerzogezU Sachsen-Altenburg,Seiner Hoheit dem Herzoge zu Sachsen-
Koburg Und thha, Seiner Hoheit dem Herzogevon Anhalt, Seiner Durch-
IaUchtdem Fürstenzu Schwarzburg-Rudolstadt,Seiner Durchlaucht dem Für-
stenzU Schwarzburg-Sondershausen,Seiner Durchlauchtdem Fürstenzu Waldeck
Und Pyrmvnt, Jhrer Durchlaucht der Fürstinund Seiner Durchlaueht dem

Fürsten ReUß älterer Linie , Seiner Durchlauchtdem Fürsten Reuß jüngerer
Linie- Seiner Durchlauchtdem Fürstenvon Schaumburg-Lippe,Seiner Durch-
laUchtdem Fürstenzur Lippe, dem Senate der freien und Hansestadt Lübeck,
dem Senate der freien Hansestadt Bremen, dem Senate der freien und Hansek
stadt ·Hamburg,mit dem zu diesem Zwecke berufenen Reichstage vereinbart

.

wordfmlyist dieselbein dem ganzen Umfange des NorddeutschenBundesgebietes,
wie 0 gt:

Bundes - GesetzbL 1867. Ver-

AUssegebenzu Berlin den 2FAugust 1867.



Verfassung
des

Norddeutschen Bundes.

Seine Majestätder König von Preußen, Seine Majestätder König von

Sachsen, Seine KöniglicheHoheit der Großherzogvon Mecklenburg-Schwerin,Seine

KöniglicheHoheit der Großherzogvon Sachsen-Weimar-Eisenach,Seine König-
licheHoheit der Großherzo·von Mecklenburg- Strelitz, Seine KöniglicheHoheit
der Großherzogvon Olden ur , Seine Hoheit der Herzog von Braunschweigund

Lüneburg,Seine Hoheit der ngrzovon Sachsen-Meiningenund Hildburghausen,
Seine Hoheit der. Hegogzu Sa sen-Altenburg, Seine Hoheit der Hersog zu

Sachsen-Koburgund otha, Seine Hoheit der Herzog von Anhalt, Seine Durch-
laucht der Fürst zu Schwarzburg-Rudolstadt, Seine Durchlaucht der Fürst zu
Schwar burg-Sondershausen, Seine Durchlaucht der Fürst zu Waldeck und Pyr-
mont, hre Durchlaucht die Fürstin Reuß älterer Linie, Seine Durchlaucht der

Fürst Reuß jüngererLinie, Seine Durchlaucht der Fürst von Schaumburg-Lippe,
Seine Durchlaucht der Fürst zur Lippe, der Senat der freien und Hansestadt
Lübeck,der Senat der freien HansestadtBremen, der Senat der freien und Hause-
stadt amburg , jeder für den gesammtenUmfang ihres Staatsgebietes, und Seine

Königiche Hoheit der Großherzogvon Hessen und bei Rhein, für die nördlich
vom Main belegenenTheile des GroßherzogthumsHessen,schließeneinen ewigen
Bund zum Schutze des Bundesgebietesund des innerhalb desselbengültigen
Rechtes, sowie zur Pflege der Wohlfahrt des Deutschen Volkes. Dieser Bund
wird den Namen des Norddeutschen führenund wird nachstehende

Verfassung

I.

Bundesgebiet
Artikel 1.

Das Bundesgebiet besteht aus den Staaten Preußen mit Lauenburg,
Sachsen, Mecklenburg-Schwerin,Sachsen-Weimar,Mecklenburg-Strelitz,Olden-

burg, Braunschweig, Sachsen-Meiningen,Sachsen-Altenburg,Sachsen-Coburg-
Gotha, Anhalt, Schwarzburg-Rudolstadt,Schwarzburg-Sondershausen,Waldeck,
Reuß älterer Linie, Reuß jüngererLinie , Schaumburg-Lippe, Lippe»Lubeck,
Bremen, Hamburg, und aus den nördlich vom Main belegenen Theilen des

GroßherzogthumsHessen.
II .

Bundesgesetzgebung
Artikel 2.

Innerhalb diesesBundesgebietesübt der Bund das Recht der

Gesetzgebungna

haben.
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UflchMaaßgabedes Inhalts dieserBerfassmgund mit der Wirkung aus, daß
dle Pundesgesetzeden Landes. esetzenvorgehei. Die Bundesgesetzeerhalten ihre
VerbmdlicheKraft durchihre erkündigungvon Bundes wegen, welchevermittelst
eines Bundesgesetzblattesgeschieht. Sofern nicht in dem publizirten Gesetzeein

«

andererAnfangstermin seiner verbindlichenKaft bestimmt ist, beginnt die letztere
mit dem vierzehntenTage nach dem Ablaufdesjenigen Ta es , an welchem das

betreffendeStück des Bundesgesetzblattesin Berlin ausgege en worden ist.

Artikel 3

»
Für den

ganzenUmfang des Bundesgebietesbesteht ein gemeinsames -

Indigenat mit er Wirkung, daß der Angehörige(Unterthan, Staatsbürger)
eines jeden Bundesstaates in jedem anderen Bundesstaateals Inländer zu be-

handeln Und demgemäßzum festenWohnsitz, zim Gewerbebetriebe,zu öffentlichen
Aemtern,zur Erwerbungvon Grundstücken, ur Erlangung des Staatsbürger-
rechts und zum Genussealler sonstigenbürgerüchenRechte unter denselbenVor-

aUssetzungenwie der Einheimischezuzulassen,auchin Betress der Rechtsverfolgung
und des Rechtsschutzesdemselbengleichzu behindelnist.

, In derAusübungdieserBefu niß darfder
Bundesangehörigå

weder durch
die ObrigkeitseinerHeimath, noch dur die Obrigkeiteines anderen undesstaates
beschränktwerden.

. DiejenigenBestimmungen, welche die Atmenversorgungund die Aufnahme
in den lokalen Gemeindeverband betreffen,werden durch den im erstenAbsatzaus-

gesprochenenGrundsatznicht berührt.« ,

,Ebensobleiben bis auf Weiteres die Verträgein Kraft, welche zwischen
den einzelnenBundesstaatenin Beziehungauf die Uebernahme von Auszuweisen-

Bekä-hdleVerpflegungerkrankter und die BeerdigungverstorbenerStaatsangehörigen
e e en.

Hlnsicht,lichder Erfüllun der Militairpflichtim Verhältnißäu
dem Hei-

matl)slande wird im Wege der undesgesetzgebundas Nöthigegeor net werden.
Dem Auslande gegenüberhaben alle Bun esangehörigengleichmäßigAn-

spruchauf den Bundesschutz
«

—

Artikel 4.

»DerBeaufsichtigungSeitens des Bundesund der Gesetzgebungdesselben
unterliegendie nachstehendenAngelegenheiten: .

l) die Bestimmungenüber Frei ügigkeit,Heimaths- und Niederlassungsver-
hältnisse,Staatsbürgerrecht, aßwesenund Fremdenpolizeiund über den

Gewerbebetrieb,einschließlichdes Persicherungswegnssoweit dieseGesen-stände nicht schon durch den Artikel 3. dieser erfassungerledigt ind,
desgleichenüber die Kolonisation und die Auswanderung nach außer-
deutschenLändern ,«

2) die Zoll- und Handelsgesetzgebungund die für Bundeszweckezu ver-

wendenden Steuern ;
1s Z) die
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Z) die Ordnung des Maaß-, und Gewichtssystems,nebstFeststellung
der Grundsätzeüber die cmission von fundirtem und unfundirtem
Papiergelde;

4) die allgemeinenBestimmungenüber das Bankwesen;

5) die Ersindungspatente,«

« 6) der Schutz des geistigenEigenthumsj

7) Organisation eines gemeinsamenSchutzes des Deutschen Handels im
Auslande , der DeutschenSchiffahrtund ihrer Flagge zur See und An-

ordnung gemeinsamerkonstlarischerVertretung, welchevom Bunde aus-

gestattetwird;

8) das Eisenbahnwesenund iie Herstellung von Land- und Wasserstraßen
im Interesse der Landesvektheidigungund des allgemeinenVerkehrs;

9) der Flößerei-und Schiffahrtsbetriebauf den mehreren Staaten gemein- -

samen Wasserstraßenund der Zustand der letzteren,sowie die Fluß- und

sonstigenWasserzölle;

10) das Post- -und Telegrapzenwesenj

11) Bestimmungenüber die vechselseitigeBollstreckungvon Erkenntnissenin

Civilsachenund Erledigurg von Requisitionenüberhaupt,

12) sowie über die Beglaubigmg von öffentlichenUrkunden;

13) die gemeinsame Gesetzgebungüber das Obligationenrecht,Strafrecht,
Handels- und Wechselrechtund das gerichtlicheVerfahren;

14) das Militairwesendes Bandes und die Kriegsmarine;

15) Maaßregelnder Medizinal- und Beterinairpolizei.

Artikel 5.

Die Bundesgesetzgebungwird ausgeübtdurch den Bundesrath und den
Reichstag Die Uebereinstimmungder Mehrheitsbeschlüssebeider Versammlungen
ist zu einem Bundesgesetzeerforderlichund ausreichend.

Bei Gesetzesvorschlägenüber das Militairwesenund die Kriegsmarinegiebt,
wenn im Bundesrathe eine Meinungsverschiedenheitstattfindet, die Stimme des

Prästdiums den Ausschlag, wenn sie sichfür die Aufrechterhaltungder bestehen-
den Einrichtungen ausspricht.

III.
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Bundeseath

Artikel v6.
,

Der Bundesrathbestehtaus den Vertretern der Mit lieder des Bundes,
« et jwelchendie StimmführungsichnachMaaßgabeder orschriftenfür das

lenumdes ehemaligenDeutschenBundes« vertheilt, so daß Preußenmit den
sehemaligenStimmen von Hannover,Kurhefsen,Holstein, Nafsau und Frankfurt

·

»

«

«

17 Stimmen
«

fuhkty -

.

Sachsen.......... . . . . . . . 4

Hessen...;;..;.. . . . . . . 1

"-Mecklenburg-Schwerin 2

Sachsen-Weimar.................f 1

Mecklenburg-Strelitz.-.»..... . . . . ..

s 1

Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1

Braunschweig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
-

sz Sachsen-Meiningen.. . . . . . . l

: (

«

en - Altenburg. . . . . · . . . . . . . . . . 1
-

-

Sachsen-Coburg-Gotha..«.«. . . . .. 1

Anhalt......,......- . . . .
. . . . .. 1

SchwarzburgsRnolstadt....-....... 1
«

S«chwarzdurg-Sondershaufen. . . . .. . 1

Waldeck....... . . . . . . . . . . . . . . . . I

Reußält Linie,...«...........;.. 1

Reuß jüng. Linie.......j . . . . . . . .. 1

Schaumme Lippe;· . .. ......... . . 1

«Lippe..... . . . . . . . 1

·

1

Hamburg.... . . . . 1

Summa..... 43.

Artikelz .

’

J HJedes Mitglied des Bundes kann so viel BevollmächtigtezumBundes-

’««kqthe.«’ernennen,wie es Stimmen hat; dochkann dieGesammtheitder
zustäigäzm2

.

»

«

.

m-
s

"
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Stimmen nur einheitlichabgegebenwerden. Nicht vertretene oder nichtinstruirte
Stimmen werden nicht gezählt.

Jedes Bundesglied ist befugt, Vorschlägezu machen und in Vortrag
zu bringen, und das Präsidiumist verpflichtet, dieselbender Berathung zu über-

geben. Die Beschlußfassungerfolgt mit einfacherMehrheit. Bei Stimmengleich-
heit giebt die Präsidialstimmeden Ausschlag.

Artikel 8.

Der Bundesrath bildet aus seiner Mitte dauernde Ausschüsse

1) für das Landheer und die Festungen;

2) für das Seeweer ;

3) für Zoll- und Steuerwesen,«

4) für Handel und Verkehr;

5) für Eisenbahnen,Post und Telegraphen;

6) für Justizwesen;

7) für Rechnungswesen.

Jn jedem dieserAusschüssewerden außerdem Präsidiummindestens zwei
Bundesstaaten vertreten sein, und führt Innerhalb derselben jeder Staat nur

Eine Stimme. Die Mitglieder der Ausschüssezu 1. und 2. werden von dem

Bundesfeldherrn ernannt , die der übrigenvon dem Bundesrathe gewählt.Die

Zusammensetzungdieser Ausschüsseist für jede Session des Bundesrathes resp.
mit jedem Jahre zu erneuern, wobei die ausscheidendenMitglieder wieder wähl-
bar sind. Den Ausschüssenwerden die zu 1hrenArbeiten nöthigenBeamten zur

Verfügung gestellt.

Artikel 9.

Jedes Mitglied des Bundesrathes hat das Recht, im Reichstage zu er-

scheinenund muß daselbst auf Verlangen jederzeitgehörtwerden, um die An-

sichtenseiner Regierung zu vertreten, auch dann, wenn dieselbenvon der Majo-
rität des Bundesrathes nicht adoptirt worden sind. Niemand kann gleichzeitig
Mitglied des Bundesrathes und des Reichstages sein.

Artikel 10.

Dem Bundespräsidiumliegt es ob, den Mitgliederndes Bundesrathes den

üblichendiplomatischenSchutz zu gewähren.

IV. ·



IV.

Bundespråsidium

Artikel 11.

»

Das Präsidiumdes Bundes steht der Krone Preußen zu , welche in Aus-

bemg desselbenden Bund völkerrechtlichzu vertreten , im Namen des Bundes
Krieg zu erklären und Frieden zu schließen,Bündnisseund andere Verträgemit
fremdenStaaten einzugehen,Gesandtezu beglaubigenund zu empfangenberechtigtist.

·
Insoweit die Verträgemit fremden Staaten sich auf solcheGegenstände

beziehen,welchenach Artikel 4. in den Bereich der Bundesgesetzgebunggehören,ist
u igzremAbschlußdie Zustimmung des Bundesrathesund zu ihrer Gültigkeit
ie enehmigungdes Reichstageserforderlich.

Artikel 12.

Dem»Präsidiumsteht es zu , den Bundesrathund den Reichstag zu be-
rufen, zu eroffnen, zu vertagen und zu schließen.

Artikel 13.

Die Verufun des Bundesrathes und des Reichstages findet alljährlich
statt- Und kann der s undesrath zur Vorbereitungder Arbeiten ohne den Reichs-
tag, letztereraber nicht ohne den Bundesrath berufenwerden.

Artikel 14.

DieBerufungdes Bundesrathesmußerfolgen,sobaldsievon einem Drittel
der Stimmenzahlverlangt wird.

«

Artikel 15.

Der Vorsitzim Bundesrathe und die Leitung der Geschäftesteht dem

Bundeskanzlerzu, welchervom Präsidiumzu ernennen ist«
« Derselbekann sich durch jedes andere Mitglied des Bundesrathes vermöge

schriftlicherSubstitution vertreten lassen.

Artikel 16.

»

Das Präsidiumhat die erforderlichenVorlagen nach Maaßgabeder Be-
schlussedes Bundesrathes an den Reichstag zu bringen, wo sie durch Mitglieder
des Bundesrathesoder durch besonderevon letzteremzu ernennende Kommissarien
vertreten werden.

« "

Artikel 17.

«DemPräsidiumsteht die Ausfertigungund Verkündigungder Bundes-
gefetzeund die Ueberwachungder Ausführung derselben zu. Die Anordnungegun
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und Verfügungendes Vundespräsidiumswerden im Namen des Bundes erlassen
und bedürfenzu ihrer Gültigkeitder Gegenzeichnungdes Bundeskanzlers,welcher
dadurchdie Verantwortlichkeitübernimmt.

Artikel 18.

Das Präsidium ernennt die Vundesbeamten,hat dieselbenfür den Bund

zu vereidigenund erforderlichenFalles ihre Entlassungzu verfügen.

Artikel 19.

Wenn Bundes lieder ihre verfassunsmäßigenVundespflichten nicht er-

füllen, so können sie azu im Wege der xekution angehalten werden. Diese
Exekutionist

a) in Vetreff militairischerLeistungen,wenn Gefahr im Verzuge, von dem

Bundesfeldherrn anzuordnenund zu vollziehen,

b) in allen anderen Fällen aber von dem Bundesrathe zu beschließenund

von dem Vundesfeldherrn zu vollstrecken.

Die Exekutionkann bis zur Sequestration des betreffendenLandes und

seiner Regierungsgewaltausgedehnt werden. In den unter a. bezeichnetenFällen
ist dem Bundesrathe von Anordnung der Exekution,unter Darlegung der Beweg-
gründe,ungesäumtKenntnißzu geben.

Vi

Reichstag.

Artikel 20.

Der Reichstag geht aus allgemeinenund direkten Wahlen mit geheimer
Abstimmung hervor, welche bis zumErlaßeines ReichswahlgesetzesnachMaaß-

abe des Gesetzeszu erfolgen haben, auf Grund dessender erste Reichstag des
— orddeutschenBundes gewähltworden ist.

Artikel 21.

Beamte bedürfenkeines Urlaubs zum »Eintrittin den Reichstag.
Wenn ein Mitglied des Reichstages m dem Bunde oder einem Bundes-

staat ein besoldetesStaatsamt annimmt oder im Bundes- oder Staatsdienste in

ein Amt eintritt, mit welchem ein höhererRang oder ein höheresGehalt ver-

bunden ist, so verliert es Sitz und Stimme in dem Reichtag und kann seine
Stelle in demselbennur durch neue Wahl wieder erlangen.

Artikel 22.

Die Verhandlungendes Reichstagessind öffentlich
W ha r-
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« WahrheitsgetreueBerichteüber Verhandlun en in den öffentlichenSitzunen
"

des Reichstagesbleiben von jeder Verantwortlichkikitfrei.
g

Artikel 23.

Der Reichstaghat das Recht, innerhalb der Kompetenzdes Bundes Ge-
setze vorzuschlagenund an ihn gerichtetePetitionen dem Bundesrathe resp.
Bundeskanzlerzu überweisen.

Artikel 24.

»

Die Legislaturperiodedes Reichstagesdauert drei Jahre. Zur Auf-
losUUgdes Reichstageswährend derselben Ist ein Beschlußdes Bundesrathesunter Zustimmungdes Präsidiumserforderlich

Artikel 25.

« Jm Falle der Auflösungdes Reichstaes müsseninnerhalb eines Zeit-
raumes von 60 Tagen nach derselbendie Waher und innerhalb eines Zeitraumes

von 90 Tagen nach der Auflösungder Reichstagversammelt werden«

Artikel 26.

» Ohne Zustimmun des Reichstagesdarf die Vertagung desselbendie Frist

Bokit
30

dTagennicht ügersteigenund währendderselbenSession nicht wieder-
o wer en.

.

Artikel 27.

»

Der Reichstagprüft die Legitimationseiner Mitglieder und entscheidet
darüber.Er regelt seinen GeschäftsgangUnd seine Disziplin durch eine Ge-

»

Eifftsokdnungund erwähltseinenPräsidenten,seineVizepräsidentenund Schrift-
rer.

.

Artikel 28.

Der Reichstagbeschließtnach absoluterStimmenmehrheit.Zur Gültigkeit
der»Beschlußfassungist die Anwesenheitder Mehrheit der gesetzlichenAnzahl der
Mitgliedererforderlich. «

-·

Artikel 29.
«DieMitglieder des ReichstagessindVertreter des gesammtenVolkes und

an Aufträgeund Jnstruktionen nicht gebunden. .

Artikel 30.

«
Kein Mitglied des Reichstagesdarf zu irgend einer Zeit wegen seinerAb-

stmeUpgoder wegen der in Ausübung seines Berufes gethanenAeußerungen
genchtlichoder disziplinarischverfolgt oder sonst außerhalbder Versammlung
zur Verantwortunggezogen werden.

BmidengesttzbL1867«
. f

2 Ar-



—I0-..

Artikel 31.

Ohne Genehmigungdes
Reichstaxskann kein Mitglied desselbenwährend

der Sitzungsperiode wegen einer mit trafe bedrohten Handlung zur Unter-

suchunggezogen oder verhaftet werden , außerwenn es bei Ausübung der That
oder im Laufedes nächstfolgendenTages ergriffenwird.

d rch
Gleiche Genehmigung ist bei einer Verhaftung wegen Schulden erfor-

eri .

Auf Verlangen des Reichstages wird jedes Strafverfahren gegen ein

Mitglied desselben und jede Untersuchungs-oder Civilhaft für die Dauer der

Sitzungsperiode aufgehoben.

Artikel 32.

Die Mitglieder des Reichstages dürfen als solche keine Besoldung oder

Entschädigungbeziehen.

vI.

Zoll- und Handelswefen

Artikel 33.

Der Bund bildet ein Zoll- und Handelsgebiet,umgeben von gemein-
schaftlicherZollgrenze Ausgeschlossenbleiben die we en ihrer Lage zur Ein-

schließungin die Zoll renze nicht geeigneteneinzelnen ebietstheile.
Alle Gegenstäne, welcheim freien Verkehreines Bundesstaates befindlich

sind, können in jeden anderen Bundesstaat eingeführtund dürfen in letzterem
einer Abgabe nur insoweit unterworfen werden , als daselbst gleichartige in-

ländischeErzeugnisseeiner inneren Steuer unterliegen.

Artikel 34.

Die
ginsestädteLübeck,Bremen und amburg mit einem dem Zweck ent-

sprechenden ezirkeihres oder des umliegen en Gebietes bleiben als,Freihäfen
außerhalbder gemeinschaftlichenZollgrenze, bis sie ihren Einschlußin dieselbe
beantragen.

Artikel 35.

Der Bund ausschließlichhat die Gesetzgebungüber das gesammte Zoll-
wesen, über die Besteuerung des Berbrauchesvon einheimischemZucker,Brannt-
wein, Salz, Bier und Taback, sowieüber dieMaaßregeln,welchein den Zoll-
ausschlüssenzur Sicherung der gemeinschaftlichenZollgrenzeerforderlichsind.

Artikel 36.

DieErhebung und Verwaltungder Zölle und Verbrauchsstieuern-’(Art.3«5.)
bleibt jedem Bundesstaate, soweitderselbesie bisher ausgeübthat, innerhalb seines
Gebietes überlassen. .

Das
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Das Bundespräsidiumüberwachtdie Einhaltung des gesetzlichenVer-

fahrensdurchBundesbeamte, welche es den Zoll- oder Steuerämtern und den

Direktivbehordender einzelnenStaaten , nach Vernehmung des Ausschussesdes

Bundesrathesfur Zoll- und Steuerwesen, beiordnet.

Artikel 37.

DerBundesrathbeschließt:
1) uber die dem Reichstage vorzulegendenoder von demselbenangenom-

menen unter die Bestimmung des Art. 35. fallenden gesetzlichenAnord-

nungen einschließlichder Handels- und Schiffahrtsverträge;
2) überdie zur Ausführungder gemeinschaftlichenGesetzgebung(Art. 35.)

dienenden VerwaltungsvorschriftenUnd Einkichtungeni
3) über Mängel,welche bei der Ausführungder gemeinschaftlichenGesetz-

gebung (Art. 35.) hervortreten;
4) über die von seiner Rechnungsbehördeihm vorgelegte schließlicheFest-

stellung der in die BundeskassefließendenAbgaben (Art. 39.).

» Jeder über die Gegenständezu 1. bis 3. von einem Bundesstaate oder

uber die Gegenständezu 3. von einem kontrolirendenBeamten bei dem Bun-

desrathe gestellteAntrag unterliegt der gemeinschaftlichenBeschlußnahme.Im
Falle der Memungsverschiedenheitgiebt die Stimme des Präsidiums bei den zu
I. und 2. bezeichnetenalsdann den Ausschlag,wenn sie sich für Ausrechthaltung
der

bestehendenVorschriftoder Einrichtung ausspricht, in allen übri«en Fällen
entscheiet die Mehrheitder Stimmen nach dem in Artikel 6. dieser erfassung
festgestelltenStimmverhältniß

«

Artikel 38.

« «Der»Ertrag der Zölle und der in Art. 35. bezeichnetenVerbrauchsabgaben
fließtin die Bundeskasse.

Dieser Ertrag besteht aus der gesammtenvon den Zöllen und Verbrauchs-
abgaben aufgekommenenEinnahme nach Abzug:

1) der auf Gesetzenoder all emejnenVerwaltungsvorschriftenberuhenden
Steuer -Vergütungenund rmaßigungem

2) der Erhebungs- und Verwaltungskostenund zwar:

a) bei den Zöllen und der Steuer von inländischemZucker, soweit
dieseKosten nach den Verabredungenunter den Mitgliedern des

Deutschen Zoll- und Handelsvereinsder Gemeinschaftausgerechnet
werden konnten ;

b) bei der Steuer von

inländilschemSalze — sobald solche,sowie ein

Zoll von ausländischemSaze unter Aufhebungdes Salzmonopols
eingeführtsein wird — mit dem Betrage der auf Salzwerken er-

wachsendenErhebungs- und Aufsichtskosten,«
c) bei den übrigenSteuern mit funfzehnProzent der GesammteinnahZe2- ie
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Die außerhalbder gemeinschaftlichenZollgrenzeliegendenGebiete tragen
zu den Bundesausgaben durch Zahlung eines Aversums bei.

Artikel 39.

Die von den Erhebungsbehördender Bundesstaaten nach Ablauf eines
jedenVierteljahres aufzustellendenQuartalextrakte und die nach dem Jahres- und

BücherschlusseaufzustellendenFinalabschlüsseüber die im Laufe des Vierteljahres
beziehungsweisewährenddes Rechnungsjahresfällig gewordenenEinnahmen an

Zöllen und Verbrauchsabgaben werden von den Direktivbehördender Bundes-
staaten, nach vorangegangener Prüfung, in Hauptübersichtenzusammengestellt
und diese an den Ausschußdes Bundesrathes für das Rechnungsweseneingesandt.

Der Letzterestellt auf Grund dieserUebersichtenvon drei zu drei Monaten
den von der Kasse jedes Bundesstaates der BundeskasseschuldigenBetra vor-

läusigfestund setztvon dieserFeststellungdenBundesrath und die Bundes aaten
in Kenntniß, legt auch alljährlichdie schließlicheFeststellungjener Beträgemit

seinen Bemerkungendem Bundesrathe zur Beschlußnahmevor.

Artikel 40.

Die Bestimmungenin dem Zollvereinigungs-Vertragevom 16. Mai 1865.,
in dem Vertrage über die gleicheBesteuerung innerer Erzeugnissevom 28. Juni
1864., in dem Vertrage über den Verkehr mit Taback und Wein von demselben
Tage und im Artikel 2. des Zoll- und Anschlußvertragesvom 11. Juli 1864.,
desgleichenin den ThüringischenVereinsverträgenbleiben zwischenden bei diesen
Verträgen betheiligtenBundesstaaten in K»raft,soweit sie nicht durch die Vor-
schriftender gegenwärtigenVerfassun abgeandert sind und so lange sie nicht auf
dem im Artikel 37. vorgezeichnetenHegephåeändertwerden«

Mit diesenBeschränkungenfinden dte
»

estimmungendes Zollvereinigungs-
Vertrages vom 16. Mai 1865. auch auf diejenigenBundesstaaten und Gebiets-
theile Anwendung, welche dem DeutschenZoll- und Handelsvereine zur Zeit
nicht angehören.

vII.

Eisenbahnwesen

Artikel 41.

Eisenbahnen,welche im

Jnterege
der Vertheidigungdes Bundesgebietes

oder im Interesse des gemeinsamen erkehrs für nothwendig erachtet werden,
können kraft eines Bundesgesetzesauch gegen den Widerspruchder Bundesglieder,
deren Gebiet die Eisenbahnendurchschneiden,unbeschadetder Landeshoheitsrechte,
für Rechnung des Bundes angelegt oder an Privatunternehmerzur Ausführung
konzessionirtund mit dem Expropriationsrechteausgestattet werden.

Jede bestehendeEisenbahnverwaltungist verpflichtet, sich den Anschlußneu

angelegterEisenbahnenauf Kostender letzterengefallenzu lassen.
Die
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· DiegesetzlichenVestimmungen,welchebestehendenEisenbahn-Unternehmungen
ekn Widerspruchsrechtgegen die Anlegung von Parallel- oder Konkurrenzbahnen
einräumen,werden, unbeschadetbereits erworbener Rechte, für das ganze Bundes-

.,eblekhierdurch»aufgehoben. Ein solchesWiderspruchsrechtkann auch in den

unftig zu ertheilendenKonzessionennicht weiter verliehenwerden.

Artikel 42.

,

Die Bundesregierunen verpflichtensich, die im Bundesgebietebelegenen
Eisenbahnenim InteresseLöesallgemeinen Verkehrs wie ein einheitlichesNetz
verwaltenund zu diesemBehuf auch die neu herzustellendeiiBahnen nach einheit-
llchenNormen anlegen und ausrüstenzu lassen.

Artikel 43.

» sollen demgemäßin thunlichsterBeschleunigungübereinstimmendeBe-

triebseinrichtungengetroffen,insbesonderegleicheVahnpolizei-Reglementseingeführt
werden. Der Bund hat dafür Sorge zu tragen-daß die Eisenbahnverwaltun m

die Bahnen jederzeitin einem, die nöthigeSicherheitgewährendenbaulichenZU-
stande erhalten und dieselbenmit Vetriebsmaterial so ausrüsten,wie das Ver-

kehrsbedürfnißes erheischt.

Artikel 44.

Die Eisenbahnverwaltungenfind verpflichtet, die für den durchgehenden
Verkehrund zur Herstellungineinander greifenderFahrplänenöthigenPersonenzüge
mit entsprechenderFahrgeschwindigkeit,desgleichendie zur Bewältigungdes Güter-

verkehrs»nöthigenGüterzügeeinzuführen,auch direkte Expeditionenim Personen-
lkndGuterverkehr,unter Gestattun des Uebergangesder Transportmittel von

einer Bahn auf die andere , gegen öieüblicheVergütungeinzurichten.

Artikel 45.

Dem Bunde steht die Kontrole über das Tarifwesen zu. Derselbe wird

namentlichdahin wirken:

1) daßbaldigstauf den Eisenbahnenim Gebiete des Bundes übereinstimmende
Betriebsreglementseingeführtwerden ;

2) daß die möglichsteGleichmäßigkeitund Herabsetzungder Tarise erzielt,
insbesondere, daß bei größerenEntfernungenfür den Transport von

Kohlen, Koaks, Holz, Erzen, Steinen, Salz, Roheisen, Düngungsmitteln
und ähnlichenGegenständenein dem Bedürfnißder Landwirthschaftund

Industrie entsprechenderermäßigterTaris, und zwar zunächstthunlichst
der Ein-Pfennig-Tarif eingeführtwerde.

Artikel 46.

Bei eintretenden Nothständen,insbesonderebei ungewöhnlicherTheuerung
der Lebensmittel, sind die Eisenbahnverwaltungenverpflichtet,für den Transport,

nament-
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namentlich von Getreide, Mehl, Hülsenfrüchtenund Kartoffeln, zeitweiseeinen
dem Bedürfnißentsprechenden, von dem Bundespräsidiumauf Vorschlagdes

betreffendenBundesraths-Ausschussesfestzustellenden,niedrigen Spezialtarif ein-

zuführen, welcher jedoch nicht unter den niedrigstenauf der betreffendenBahn
für Rohprodukte geltendenSatz herabgehendarf.

Artikel 47.

Den Anforderungen der Bundesbehördenin Betreff der Benutzung der

Eisenbahnen zum Zweck der Vertheidigung des Bundesgebietes haben sämmtliche
Eisenbahnverwaltungenunweigerlich Folge zu leisten. Jnsbesondere ist das
Militair und alles Kriegsmaterialzu gleichenermäßigtenSätzenzu befördern.

v111.

Post- und yTelegraphenweseii
Artikel 48.

Das Postwesen und das Telegrqphenwesenwerden für das gesammte
Gebiet des NorddeutschenBundes als einheitlicheStaatsverkehrs-Anstaltenein-

gerichtetund verwaltet.
Die im Artikel 4. vorgeseheneGesetzgebungdes Bundes in Post-, und

Telegraphen-An elegenheitenerstrecktsichmcht auf diejenigenGegenstände, deren

Re elung nach en gegenwärti in der PreußischenPost- und Telegraphenver-
wa tung maaßgebendenGrundsätzender reglementarischenFestsetzungoder admini-

strativen Anordnung überlassenist.

Artikel 49.

Die Einnahmen des Post- und Telegraphenwesenssind für den ganzen
Bund gemeinschaftlich.Die Ausgaben werdenaus sden gemeinschaftlichenEin-

nahmen bestritten. Die Ueberschüssefließenin die Bundeskasse(AbschnittX11.).

Artikel 50.

Dem Bundespräsidiumgehörtdie obereLeitung der Post- und Telegra-
phenverwaltung an. Dasselbe hat die Pflicht und das,Recht,dafür zu sor en,
daß Einheit in der Organigationder Verwaltung und im Betriebe des Dienäes
sowie in der Qualifikation er Beamten hergestelltund erhaltenwird.

sDas Präsidiumhat für den Erlaß der reglementarischenFestsetzungenund

allgemeinenadministrativen Anordnungen, sowie sur die ausschließlicheWahr-
nehmung der Beziehungen zu anderen Deutschen oder außerdeutschenPost- und

’

TelegraphenverwaltungenSorge zu tragen.
SämmtlicheBeamte der Post- und Telegraphenoerwaltungsind verpflichtet,

den Anordnungendes BundespräsidiumsFolge zu leisten. Diese Verpflichtung
ist in den Diensteidaufzunehmen.

D»ie
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,Die Anstellung der bei den Verwaltun sbehördender Post und Tele-

graphiein den verschiedenenBezirken erforderlicFenoberen Beamten (z. B. der
,

Direktoren,Räthe,Ober-Jnspektoren),ferner die Anstellungder zur Wahrnehmung
desAufsichts-u. s. w. Dienstes in den einzelnenBezirken als Organe der er-

mahnte-UBehördenfungirendenPost- und Telegraphenbeamten (z. B. Jnspektoren,
Kontroleurchgeht für das ganze Gebiet des NorddeutschenBundes von dem

Pkasidtumaus, welchemdiese Beamten den Diensteid leisten. Den einzelnen
Landesregierungenwird von den in Rede stehendenErnennungen, soweitdieselben
Ihre Gebietebetreffen,Behufs der landesherrlichenBestätigungund Publikation
rechtzettlgMittheilun gemacht werden.

Die anderen Seiden Verwaltungsbehördender Post und Telegraphie
er-

forderlichenBeamten, sowie alle für den lokalen und technischenBetrie - bestimm-
ten, mithin bei den eigentlichenBetriebsstellenfungirenden Beamten u. s. w.

werden von den betreffendenLandesregierungenangestellt.
Wo eine selbstständigeLandes-Post- resp. Telegraphen-Verwaltungnichtbe-

steht, entscheidendie Bestimmungender besonderenVerträge

Artikel 51.

Zur Beseitigungder Zersplitterung des Post- und Telegraphenwesensin
den Hansestädtenwird die Verwaltung und der Betrieb der verschiedenendort

befindlichenstaatlichenPost- und Telegraphen-Anstaltennach nähererAnordnung
des Bundespräsidiums,welches den SenatetrGelegenheitzur Aeußerungihrer
hieran bezülichenWünschegeben wird, vereinigt. Hinsichtsder dort befindlichen
Deutschen nstalten ist diese Vereinigung sofort auszuführen

Mit den außerdeutschenRegierungen, welchein den Hansestädtennoch
Postrechtebesitzenoder ausüben , werden die zu dem vorstehendenZwecknöthigen
Vereinbarungengetroffenwerden.

Artikel 52.

Bei Ueberweisungdes Ueberschussesder Postverwaltung für allgemeine
Bundeszwecke(Artikel 49.) soll, in Betracht der bisherigen Verschiedenheitder
von den Landes-Postverwaltungender einzelnenGebiete erzieltenRein-Einnahmen,

HmZwecke einer entsprechendenAusgleichungwährendder unten festgesetzten
ebergangszeitfolgendesVerfahren beobachtetwerden.

Aus den Postüberschüssen,welche m den einzelnenPostbezirkenwährend
der fünf Jahre 1861. bis 1865. aufgekommensind, wird ein durchschnittlicher
Jahresüberschußberechnet, und der Antheil, welchen jeder einzelne Postbezirk
an dem für das gesammteGebiet des NorddeutschenBundes sichdarnach heraus-
stellendenPostüberschussegehabt hat, nachProzentenfest estellt.

·

NachMaaßgabedes auf dieseWeise-»festgestellten erhältnisseswerden aus
den im Bunde aufkommendenPostüberschussenwährendder nächstenacht Jahre
den»einzelnenStaaten die sich für dieselbenergebendenQuoten auf ihre sonstigen

Beiträgszu Bundeszweckenzu Gute gerechnet.
»

- ach Ablauf der a t Jahre hört jeneUnterscheidungauf, und stießendie

Prosstuberschüssein ungetheiter Aufrechnungnach dem in Artikel 49. enthaltenen
Grundsatzder Bundeskassezu.

V on
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«

Von der währendder vorgedachtenacht Jahre für die Hansestädte1 her-
ausstellendenQuotedes Postüberschusseswird alljährlichvorweg die Hälsfthdem

Bundespräsidtumzur Disposition gestelltzu dem Zwecke, daraus zunächstdie

chgrterxsur die Herstellung normaler Posteinrichtungenin den Hansestädtenzu
e ei en.

1x.

Mariae und Schiffahrt

Artikel 53.

Die Bundes-Kriegsmarine ist eine einheitlicheunter PreußischemOber-

befehl. Die Organisation und Zusammensetzun·derselben liegt Seiner Majestät
dem Könige von Preußen ob , welcher die Offiziereund Beamten der Marine

ergennyfugdfür welchendieselbennebst den Mannschafteneidlichin Pflicht zu
ne men m .

Der Kieler Hafen und der Jadehafen sind Bundes-Kriegshäfen..

Der zur Gründung und Erhaltung der Kriegsflotte und der damit zu-

Latjxtnrkknhängenden
Anstalten erforderlicheAufwand wird aus der Bundeskasse

e ri en.-

Die gesammte seemännischeBevölkerungdes Bundes, einschließlichdes

Maschinenpersonalsund der Schiffshandwerker,ist vom Dienste im Landheere
befreit, dagegen zum Dienste in der Bundesmarineverpflichtet

Die Vertheilung des Ersatzbedarfesfindet nachMaaß abe der vorhandenen
seemännischenBevölkerungstatt, und die hiernachvon jedemätaategestellteQuote
kommt auf die Gestellung zum Landheerem Abrechnung

Artikel 54.

,

Die Kauffahrteischiffealler Bundesstaaten bilden eine einheitlicheHandels-
marme.

Der Bund hat das Verfahren zur Ermittelungder Ladungsfähigkeitder

Seeschiffezu bestimmen,die Ausstellungder Meßbriefe,sowie der Schiffscertifikate
zu regeln und die

Bedingungenfestzustellen,von welchendie Erlaubnißzur Füh-
rung eines Seeschiffesa«hängigist.

Jn den Seehäfenund auf allen natürlichenund künstlichenWasserstraßen
der einzelnenBundesstaatenwerden die KauffahrteischiffesämmtlicherBundesstaaten
gleichmäßigzugelassenund behandelt Die Abgaben,welchein den Seehäfenvon

den Seeschiffenoder deren Ladungen für die Benutzung der Schiffahrtsanstalten
erhobenwerden, dürfendie zur Unterhaltungund gewöhnlichenHerstellungdieser
Anstalten erforderlichenKosten nicht übersteigen .

Auf allen natürlichenWasserstraßendürfenAbgabennur für die Benutzung
besondererAnstalten, die zur Erleichterung des Verkehrs bestimmtsind, erhoben
werden. Diese Abgaben, sowiedie Abgabenfür die Befahrungsolcherkünstlichen
WasserstraßemwelcheStaatseigenthum sind, dürfendie zur Unterhaltung und

gewohnlichenHerstellungder Anstalten und- Anlagen erforderlichenKostennicht
. über-
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übersteigenAuf die Flößereisinden diese Bestimmun en in oweit Anwendun
als dleselbeauf schiffbarenWasserstraßenbetrieben wirdg. s g-

l
Auf fremde Schiffeoder deren Ladungen andere oder höhereAbgaben zu

est-U- als von den Schiferder Bundesstaaten oder deren Ladungenzu entrichten
sind- steht kemem Einzelstaate,sondern nur dem Bunde zu.

·

Artikel 55.

Die Flaggeder Kriegs- und Handelsmarineist schwarz- weiß-roth.

X.

Konsulatwesen.

Artikel 56.

Das gesammteNorddeutscheKonsulatwesensteht unter der Aufsicht des

Bundesprasidtums,welchesdie Konsuln, nach Vernehmungdes Ausschussesdes

Bundesrathesfur Handel und Verkehr, anstellt. -

»
In dem Amtsbezirkder Bundeskonsulndürfenneue Landeskonsulatenicht

errtcl)tet werden. Die Bundeskonsuln üben fnr die in ihrem Bezirk nicht ver-

tretenen Bundesstaatendie Funktionen eines Landeskonsulsaus. Die sämmtlichen
bestehendenLandeskonsulatewerden aufgehoben,sobald die Organisationder Bundes-
konsulate dergestalt vollendet ist, daß die Vertretungder Ein elinteressenaller

Bundesstaatenals durch die Bundeskonsulategesichertvon dem undesrathe an-

erkannt wird.
«

XI.

Bundes - Kriegswesen.

Artikel 57.

»
Jeder Norddeutscheist wehrpfcichtigund kann sich in Ausübungdieser

Pflicht nicht vertreten lassen. -

Artikel 58.

Die Kosten und Lasten des gesammtenKriegswesensdes Bundes sind von

- allen Bundesstaatenund ihrenAngehörigengleichmäßigzu tragen, so daßweder

Bevorzuungen, nochPrägravationeneinzelnerStaaten oder Klassengrundsätzlich
zulassigind. Wo die gleicheVertheilung der Lasten sich in natura nicht her--
stellen läßt,ohne die öffentlicheWohlfahrtzu schädigen,ist die Ausgleichungnach
den Grundsätzender Gerechtigkeitim Wege der Gesetzgebungfestzustellen.

Artikel 59.

Jeder wehrfähigeNorddeutsche ehörtsiebenJahre lang in der Regel vom

vollendeten20. bis zum beginnenden 8. Lebensjahre,dem stehendenHeere —

Bunds-Gesetzen1867. 3 Und
- .,—«-,

»Ja-.
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und zwar die ersten drei Jahre bei den Fahnen, die letztenvier Jahre in der

Reserve — und die folgenden fünf Lebensjahreder Landwehr an. In den- «

jenigen Bundesstaaten, in denen bisher eine längereals zwölfjährigeGesammt-
dienstzeitgesetzlichwar , findet die allmäligeHerabsetzungder Verpflichtungnur

in dem

Okiaßaße
statt, als dies die-Rücksichtauf die Kriegsbereitschaftdes Bundes-

heeres zuä t. -

In Bezug auf die Auswanderung der Reservistensollen ledi lich diejenigen
Bestimmungen maaßgebendsein, welchefür die Auswanderung er Landwehr-
männer gelten.

Artikel 60.

Die Friedens-Präsenzstärkedes Bundesheereswird bis zum 31. Dezember
1871. auf Ein Prozent der Bevölkerung von 1867. normirt, und wird pro rata

derselben von den einzelnenBundesstaatengestellt. Für die spätereZeit wird
die Friedens-Präsenzstärkedes Heeres im Wege der Bundesgesetzgebungfest-

e ellt.g st
Artikel 61.

Nach Publikation dieser Verfassungist in dem ganzen Bundesgebietedie

esammte PreußischeMilitairgesetzgebungungesäumt einzuführen, sowohl die

zesetzeselbst, als die zu ihrer Ausfuhrung, Erläuterungoder Ergänzunger-

lassenen Reglements , Jnstruktionen und Reskripte,namentlich also das Militair-

Strafgesetzbuchvom 3. April 1845., ,die Militair.- Strafgerichtsordnung vom

3. April 1845., die Verordnung über die·Ehrengerichtevom 20. Juli 1843., die

Bestimmungenüber Aushebung,Dienstzeit,Servis- und Verpflegungswesen,Ein-

quartierung, Ersatz von Flur eschädigungen,Mobilmachungu. f. w. für Krieg
und Frieden. Die Militair-Kirchenordnungist jedochausgeschlossen «

Nach gleichmäßigerDurchführungder Bundes-Kriegsoranisation wird das

Bundespräsidiumein umfassendesBundes-Militairgesetzdem eichstageund dem

Bundesrathe zur verfassungsmäßigenBeschlußfassungvorlegen.
« Artikel 62.

Zur Bestreitung des Aufwandes für das gesammteBundesheer und die

zåi
demselbengehörigenEinrichtungensmd bis zum 31. Dezember 1871. dem

undesfeldherrn jährlich sovielmal 225 Thaler, in Worten zweihundertfünf
und zwanzigThaler, als die Kopfzahlder Friedensstärkedes Heeres nach Artikel 60.

beträgt, zur Verfügungzu stellen. Vergl.AbschnittXII.

Die Zahlung dieser Beiträge beginnt mit dem ersten des Monats nach
Publikation der Bundesverfassung » «

Nach dem 31. De ember 1871. mussen dieseBeträ e von den einzelnen
Staaten des Bundes zur undeskassefortgezahltwerden. ZurBerechnungder-

selben wird die im Artikel 60. interimiftischfestgestellteFriedens«-Präsenzstärkeso
lange festgehalten,bis. sie durch ein Bandes esetzabgeändertist.

Die Verausgabung dieser Summe Fürdas ge ammte Bundesheer und

dessenEinrichtungen wird durch das Etatsgesetzfestgestet.
Bei der Feststellung des Militair-Ausgabe-Etats wird die auf Grundlage

dieser Verfassung gesetzlichfeststehendeOrganisation des Bundesheeres zu
Grunde gelegt.

»

Ar-
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Artike163.
Die gesammteLandmachtdes Bundes wird ein einheitlichesHeer bilden,

WelchesIn Krieg Und Frieden unter dem Befehle Seiner Majestät des Königs
Von Preußenals Bundesfeldherrnsteht. ·

·

Die »Reg»imenter&c. führenfortlaufendeNummern durchdie ganze Bundes-

ArmeezFur die Bekleidungsind die Grundfarben und der Schnitt der Königlich
YkeußlschenArmeemaaßgebend.Dem betressendenKontingentsherrn bleibt es

Uberlassmidie äußerenAbzeichen(Kokarden Ic. zu bestimmen. -

»

Der Bundesfeldherrhat die Pflicht und das Recht, dafürSorge zu tragen,
daß innerhalb des Bundesheeres alle Truppentheile vollzähli und kriegstüchtig
vorbanden sind und daß Einheit in der Organisation und Formatiomin Be-

WassIXUng»undKommando, in der Ausbildung der Mannschaften, sowie in der

Qualifikationder Offizierehergestelltund erhalten wird. Zu diesemBehufe ist
der Bundesfeldherrberechtigt,sich jederzeitdurchJnspektionenvon der Verfassung
der einzelnen Kontingentezu überzeugenund die Abstellung der dabei vor-

gefundenenMängel anzuordnen.
»

Der Bundesfeldherrbestimmt den Präsenzstand,die Gliederung und Ein-

theilungder Kontingenteder Bundesarmee, sowie die Organisation der Land-

w»ehr,und hat das Recht, innerhalb des Bundesgebietesdie Garnisonen zu be-

stImMeU,sowie die kriegsbereiteAufstellungeines jeden Theils der Bundesarniee

anzuordnen. -

Behu s Erhaltungder unentbehrlichenEinheit in der Administration, Ver-

pflegupgi ewaffnungund Ausrüstung aller Truppentheiledes Bundesheeres
sind die bezüglichenkünftiger ehendenAnordnungenfür die PreußischeArmee den

Kommandeurender übrigen undeskontingente,durch den Artikel 8. Nr. 1. be-

zeichnetenAusschußfür das Landheer un die Festungen, zur Nachachtung in

geeigneter Weise mitzutheilen.
Artikel 64.

Alle Bundestruppensind verpflichtet,den Befehlen des Bundesfeldherrn

unbezingteFolge zu leisten. Diese Verpflichtungist in den Fahneneid auf-
zune men.

Der Höchstkommandirendeeines Kontingents, sowie alle Offiziere,welche
Truppen mehr als eines Kontingents befehligen,und alle Festungskomman-
danten werden von dem Bundesfeldherrn ernannt. Die von Demselbenernannten

OffiziereleistenIhm den Fahneneid. Bei Generalen und den Generalstellungen
versehendenOffiziereninnerhalb des Bundeskontingentsist die Ernennung von

der jedesmaligenZustimmungdes Bundesfeldherrnabhängigzu machen.
«

Der Bundesfeldherr ist berechtigt-BehufsVersetzungmit oder ohne Be-

förderungfür die von Ihm im Bundesdienste,sei es im PreußischenHeere, oder

in anderen Kontingentenzu besetzendenStellen aus den Offizierenaller Kontingente
des Bundesheereszu wählen.

Artikel 65.

Das Recht, Festungeninnerhalb des Bundesgebietesanzulegen, steht dem
«

3s Bundes-
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Bundesfeldherrnzu, welcherdie Bewilligungder dazcuerforderlichenMittel, soweit
das Ordinarium sie nicht gewährt,nach Abschnitt Il. beantragt.

Artikel 66.

Wo nicht besondereKonventionen ein Anderes bestimmen, ernennen die

Bundesfürsten,beziehentlichdie Senate die Offiziereihrer Kontingente,mit der Ein-
schränkungdes Artikels 64. Sie sind Ehefs aller ihren Gebieten angehörenden
Truppentheile und enießendie damit verbundenen Ehren. Sie haben nament-«
lich das Recht der Znspizirungzu jederZeit und erhalten, außerden regelmäßigen
Rapporten und Meldungenüber vorkommende Veränderungen,Behufs der nöthi en

landesherrlichenPublikation, rechtzeitigeMittheilung von den die betreffengen
TruppentheileberührendenAvancements und Ernennungen.

Auch steht ihnen das Recht zu, zu polizeilichenZwecken nicht blos ihre
eigenen Truppen zu verwenden, sondernauch alle anderen Truppentheile der

Bundesarmee,welchein ihren Ländergebietendislocirt sind, zu requiriren.

Artikel 67.

Ersparnissean dem Militairetat fallen unter keinen Umständeneiner ein-

zelnenRegierung, sondern jederzeitder Bundeskassezu.

Artikel 68.

Der Bundesfeldherrkann , wenn die öffentlicheSicherheitin dem Bundes-
gebietebedroht ist, einen jeden Theil desselbenin Kriegszustanderklären. Bis
zum Erlaß eines die Voraussetzungen, die Form der erkündigungund die
Wirkungen einer solchen Erklärungregelnden Bundesgesetzesgelten dafür die
Vorschriftendes PreußischenGesetzesvom 4. Juni 1851. (Gesetz-Samml.für
1851. S. 451. ss.).

XII.

Bundesfinanzen.
Artikel 69.

Alle Einnahmen und Ausgaben des Bundes müssenfür jedes Jahr ver-

anschlagt und auf den Bundeshaushaltsetat gebrachtwerden. Letzterer wird
vor Beginn des Etatsjahres nach folgendenGrundsätzendurch ein Gesetzfest-
gestellt.

Artikel 70.

Zur Bestreitung aller gemeinschaftlichenAusgaben dienen zunächstdie
etwaigenUeberschüsseder Borjahre, sowie die aus den Zöllen, den gemeinschaft-
lichen Berbrauchssteuern und aus dem Post- Und Telegraphenwesenfließenden
gemeinschaftlichenEinnahmen. Insoweit dieselbendurch diese Einnahmen nicht
gedecktwerden , sind sie, so lange Bundessteuernnicht eingeführtsind, durchBei-v
träge der einzelnenBundesstaatennachMaaßgabeihrer Bevölkerungaufzubringen,

welche



welche,bis«zur Höhedes budgetmäßigenVetrages durch das Präsidium aus-
geschriebenwerden. «

Artikel 71.

, » Die gemeinschaftlichenAusgaben werden in der Regel für ein Jahr be-

zgillågy
konnen jedochin besonderenFällen auch für eine längereDauer bewilligt

er en.

— Wä rend der im Art. 60. normirten Uebergangszeitist der nach Titeln

geordnete tat über die Ausgaben für das Bundesheerdem Bundesrathe und
dem Reichstagenur zur Kenntnißnahmeund zur Erinnerung vorzulegen.

Artikel 72.

«

Ueber die Verwendungaller Einnahmen des Bundes ist von dem Prä-

zsitdulimdem Bundesratheund dem Reichstage zur Entlastung jährlichRechnung
egen.

"

Artikel 73.

Jn Fällen eines außerordentlichenBedürfnisseskönnen im Wege der

Bundesgesetzgebungdie Aufnahme einer Anleihe, sowie die Uebernahme einer
Garantie zu Lasten des Bundes erfolgen.

XIIL

Schlichtungvon Streitigkeitenund Strasbestimmungen

Artikel 74.

«
Jedes Unternehmengegen die Existenz,die Jntegrität,die Sicherheit oder

die Verfassungdes NorddeutschenBundes, endlichdie Beleidigung des Bundes-

rthhesydes Retchstages,eines Mitgliedes des Bundesrathesoder des Reichstages,
einer Behördeoder eines öffentlichenBeamten des Bundes- Währenddieselben
m der Ausübung ihres Berufes begriffensind oder in Beziehun auf ihren
Beruf, durch Wort, Schrift, Druck, Zeichen, bildlicheoder andere arstellung,
werdenin den einzelnenBundesstaaten beurtheiltund bestraft nachMaaßgabeder
m den letzterenbestehendenoder künftigm Wirksamkeittretenden Gesetze, nach
welchen eine gleiche egen den einzelnenBundesstaat, seine Verfassung, seine

ammem oder Stän e , seine Kammer- oder Ständemitglieder,seine Behörden.

und Beamten begangeneHandlung zu richtenwäre.

. Artikel 75.

Für diejenigenin Art. ·74. bezeichnetenUnternehmungengegen den Nord-

deutschenBund, welche,wenn gegen einen der einzelnenBundesstaaten gerichtet,
als Hochverrath oder Landesverrathzu qualifizirenwären, ist das gemeinschaft-
IIFheOber-Appellationsgerichtder drei freien und Hansestädtein Lübeck die zustän-
dlgeSpruchbehördein erster und letzterInstanz.

D te
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. Die näherenBestimmungenüber die Zuständigkeitund das
Berscgrendes

Ober-Appellationsgerichtserfolgen im Wege der Bundesgesetzgebung».is zum
Erlasse eines Bundesgesetzesbewendet es bei der seitherigenZuständigkeitder

Gerichte in den einzelnen Bundesstaaten und den auf das Verfahren dieser
Gerichtesich beziehendenBestimmungen-

Artikel 76.

Streitigkeiten zwischenverschiedenenBundesstaaten, sofern dieselbennicht
privatrechtlicherNatur und daher von den kompetentenGerichtsbehördenzu

enltsgheidensind, werden auf Anrufen des einen Theils von dem Bundesrathe
er e i t.g

Verfassungsstreitigkeitenin solchenBundesstaaten, in deren Versassun
nicht eine Behördezur EntscheidungsolcherStreitigkeitenbestimmt ist, hat au?
Anrufen eines Theiles der Bundesrath gütlichauszugleichenoder, wenn das

nicht gelingt, im Wege der Bundesgesetzgebungzur Erledigung zu»bringen.

Artikel 77.

Wenn in einem Bundesstaate der »FalleinerJustizverweigerungeintritt,
und auf gesetzlichenWegen ausreichendeHulfe nicht erlangt werden kann, so liegt
dem Bundesrathe ob , erwiesene, nach der Verfassungund den bestehendenGe-

setzendes betreffendenBundesstaates zu beurtheilendeBeschwerdenüber verweigerte
oder gehemmteRechtspflegeanzunehmen-, Und darauf die gerichtlicheHülfe bei
der Bundesregierung, die zu der BeschwerdeAnlaß gegebenhat, zu bewirken.

XIV.

AllgemeineBestimmung.

Artikel 78.

Veränderungender Verfassungerfolgenim Wege der Gesetzebung jedoch
ist zu denselbenim Bundesrathe eine Mehrheit von zweiDritteln gervertretenen
Stimmen erforderlich

XV.

Verhältnisszu den SüddeutfchenStaaten.

Artikel 79.

Die Beziehungendes Bundes zu den SüddeutschenStaaten werden sofort
’

nach Feststellungder Verfassungdes NorddeutschenBundes,"durchbesonderedem

Reichstagezur Genehmigung vorzulegendeVerträge, eregeltwerden.
Der Eintritt der SüddeutschenStaaten oder eines derselben in den Bund

erfolgtauf den Vorschlagdes Bundespräsidiumsim Wege der Bundesgesetzgebung

unter
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unter »dem 25. Juni d. J. verkündet worden und hat am 1. Juli d. J. die

Gesetzeskrafterlangt.

»
Indem Wir dies hiermitzur öffentlichenKenntnißbringen,übernehmen

Wir die« Uns durch die Verfassung des NorddeutschenBundes übertra enen

TechtßexBefugnisseund Pflichten für Uns und UnsereNachfolgerin der one

reu en.

Wir befehlen,diesesPublikandum durch das Bundesgesetzblattdes Nord-

deutschenBundes zu veröffentlichen.
-

» · Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KomglichenJnsiegel.

GegebenBad Ems, den 26. Juli 1867«.

(L. s.). Wilhelm.

Gr. v. Bismarck - Schönhaufen.

(Nr.2.) AllerhöchsterErlaß vom 14. Juli 1867., betreffenddie Ernennung des Präsidenten
des Staatsministeriums und Ministcrs der auswärtigenAngelegenheiten,
Grafen von Bismarck- Schönhaufeu,zum Bundeskanzlerdes Norddeutschen
Bundes.

In Ausführungder Bestimmungender Verfassungdes NorddeutschenBundes

(IV- Art. 15. und 17.) emenne Jch Sie hierdurchzum Bundeskanzlerdes Nord-

deutschenBundes.

BadEms, den 14. Juli 1867.
.

Wilhelm.

v. Mühler. Gr. zur Lippe.

An den Präsidentendes Staatsministeriums und Minister
der auswärtigenAngelxenheitemGrafen von Bismarck-

chönhaufen. s

(Nr. 3.)



(Nr. 3.) Verordnung,"betreffend die Einführungdes Bundesgefetzblattesfür den Nord-
- « deutschenBund. Vom 26. Juli 1867. .

Wir Wilhelm,von Gottes Gnaden König von PreußenIe.
verordnen zur Ausführungder Artikel 2. und 17. der Berfassungsurkundedes
NorddeutschenBundes im Namen des Bundes, was folgt:

-

s. 1.

Für das ganze Gebiet des NorddeutschenBundeswird in Berlin ein

»Bundesgesetzblatt·des Norddeutschen Bundes«

erscheinen,durch welches sämmtlicheBundesgesetze(Artikel 2. der Verfassungs-
urkunde des NorddeutschenBundes) und Anordnungenund Verfügungendes

Bundespräsidiums(Artikel 17.) verkündet werden sollen.

Z. 2.

Der Tag der Ausgabe des Bundesgesetzblattesin Berlin (Artikel 2. der

Bersassungsurkundedes NorddeutschenBundes) ist auf dem Blatte anzugeben.

Z. 3.

l
Die Herausgabedes Bundesgesetzblatteserfolgt im Büreau des Bundes-

kanzers.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem.
KöniglichenJnsiegel

GegebenBad Ems, den 26. Juli 1867.

(l«. s.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Berlin, gedruckt in der KöniglichenGeheimen Ober-Ho bu druckerei
(R. v. Decker).
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